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Änderungen und Ergänzungen 

 

Nummer 
der Be-

richtigung 

gültig ab Kurzer Inhalt berichtigt 
durch 

1 29.11.98 Neuausgabe  

2 10.06.01 Vollständige Überarbeitung  

3 01.01.02 Änderungen/Ergänzungen in den §§ 3, 6, 8, 9  

4 01.02.04 Neuausgabe  

5 01.03.05 Änderungen in §§ 6, 8 und 10   

6 01.04.06 Änderungen in den §§ 4 und 8  

7 01.01.07 Änderungen in § 6  

8 01.05.07 Einführung von Fahrgastrechten (Anhang I)  

9 01.01.08 Änderungen in den §§ 9, 11 und 15  

10 01.07.09 Änderungen in § 11  

11 01.09.10 Änderungen in §§ 4, 6, 8   

12 12.12.10 Vollständige Überarbeitung  

13 09.12.12 Änderungen in §§ 1 und 13  

14 15.12.13 Vollständige Überarbeitung  

15 14.12.14 Aktualisierung Fahrgastrechte und TSI PRM  

16 01.08.15 Änderungen in §§ 1, 5, 6, 9, 11 und 15  

17 13.12.15 Änderungen in §§ 1, 7, 8, 9   

18  12.06.16 Änderungen in §§ 3, 5, 8  MBI 

19 11.12.2016 Änderungen in §§ 5, 8, 10, 11, 13, 14 

Neuaufnahme von § 18 

MBI 

20 11.06.2017 Änderung in § 9 MBI 

21 10.12.2017 Änderungen in §§ 5, 9, 13 MBI 

22 09.12.2018 Änderungen in §§ 5, 8, 9, 11, 15 MBI 

23 16.06.2019 Gendergerechte Sprache MBI 
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24 15.12.2019 Änderungen in §§ 1, 4, 5, 6, 11, 13, 14 MBI 

25 14.06.2020 Vollständige Überarbeitung MBI 

26 13.12.2020 Änderungen in §§ 13, 15, 17 MBI 

27 01.09.2021 Berechtigungskarte ersetzt durch Schüler-/ Studentenausweis, 
neue Adresse Webshop, daraus folgend Änderungen in §§ 8, 

10, 11, 13 

DGR 

28 12.12.2021 Anerkennung Allgemeine Beförderungsbedingungen für die 
Eisenbahnbeförderung von Personen (GCC-CIV/PRR), Be-

triebsaufnahme der Strecke Freilassing-Berchtesgaden, Her-
ausnahme Stammplatzreservierung 

MBI 

29 01.01.2022 Einführung des Deutschland Tarifverbunds (DTV) DGR 

30 11.12.2022 Betriebsaufnahme der Strecke Traunstein - Ruhpolding  DGR 

31 11.06.2023 Änderung der europäische Fahrgastrechte, Kontakt des Mobili-
tätsservice und Adresse 

DGR 

32 10.12.2023 Laden von Akkus bei Fahrrädern und E-Scootern DGR 

33 15.12.2024 Konkretisierung § 9 MFA 

34 14.12.2025 §1 Netz BGR §4 orthopädische Hilfsmittel, Aufnahme Merkzei-
chen H, Gl, §18 Aktualisierung 

BLI 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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 § 1 Anwendung dieser Bedingungen 

(1) Für die Beförderung von Personen, Tieren und Sachen gelten: 

1. die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Verordnung (EG) Nr.  2021/782 
des europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2021 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, die Eisenbahn-Verkehrsordnung 
(EVO), sowie die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für die Eisenbahnbeförde-
rung von Personen (GCC-CIV/PRR),  

2. die Beförderungsbedingungen für Personen des Deutschlandtarif (DTV GmbH)  

3. die „Besondere Beförderungsbedingungen Anstoßverkehr des Deutschlandtari-
fes“ nach Maßgabe von Ziff. 4, die nachfolgenden Bestimmungen in den §§ 2 ff. 
und der Tarif für die Beförderung von Personen und Gepäck der Bayerischen Ober-
landbahn GmbH. 

4. die in den DTV und „Besondere Beförderungsbedingungen Anstoßverkehr des 
Deutschlandtarifes“ enthaltenen Bestimmungen gelten nur, sofern sie nicht von den 
nachfolgenden Bestimmungen in den §§ 2 ff. sowie im Tarif für die Beförderung von 
Personen und Gepäck der Bayerischen Oberlandbahn GmbH für die Züge der BRB 
auf den Strecken des Chiemgau-Inntal Netzes, des Oberland Netzes und Berchtes-
gaden-Ruhpolding Netzes abweichen. 

(2) Für Fahrten, die ausschließlich innerhalb eines Verkehrsverbundes mit Verbund-
fahrkarten stattfinden, gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen des jeweili-
gen Verkehrsverbundes: 

- die Beförderungs- und Tarifbestimmungen der Münchner Verkehrs- und Tarif-
verbund GmbH (MVV) 

- die Tarifbestimmungen der Salzburger Verkehrsverbund GmbH (SVV) 

§ 2 Geltungsbereich 

(1) Die Beförderungsbedingungen gelten nach Maßgabe von § 1 für die Beförderung 
von Personen und die Mitnahme von Tieren und Sachen in den Beförderungsmit-
teln der Bayerischen Oberlandbahn GmbH auf den in Anhang 1 genannten Stre-
cken.  

(2) Die Bayerische Oberlandbahn GmbH bietet zum Teil unterschiedliche Regelungen 
für ihre Netze gem. Anhang 1. Diese sind als solche gekennzeichnet. 

(3) Als Beförderungsmittel gelten die regelmäßig nach veröffentlichtem Fahrplan oder 
die nach Bedarf verkehrenden Beförderungsmittel der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH sowie von der Bayerischen Oberlandbahn GmbH betriebenen Verkehrsmit-
tel anderer Verkehrsunternehmen auf den in Anhang 1 genannten Strecken. 

(4) Das Hausrecht in den Beförderungsmitteln der Bayerischen Oberlandbahn GmbH 
wird durch ihr Verkehrs- und Betriebspersonal wahrgenommen. 
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(5) Die Fahrgäste erkennen mit dem Betreten der Züge die Beförderungsbedingungen 
der Bayerischen Oberlandbahn GmbH sowie gegebenenfalls sonstige besondere 
Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen als rechtsverbindlich an. Sie 
werden Bestandteil des Beförderungsvertrags. 

(6) Die Fahrgäste schließen einen Beförderungsvertrag mit Antritt der Fahrt aus-
schließlich mit dem befördernden Unternehmen. Dies gilt auch dann, wenn sie ihre 
Fahrkarte bei einem anderen Verkehrsunternehmen erworben haben. 

§ 3 Anspruch auf Beförderung 

(1) Anspruch auf Beförderung besteht im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ka-
pazitäten, wenn: 

1. der Fahrgast im Besitz einer gültigen Fahrkarte ist und diese auf Aufforde-
rung vorzeigen kann, 

2. den geltenden Beförderungsbedingungen entsprochen wird,  

3. die Beförderung mit fahrplanmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln mög-
lich ist, 

4. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, die von der Bayeri-
schen Oberlandbahn GmbH nicht zu verantworten sind und deren Auswir-
kungen sie auch nicht abwenden kann, 

5. der Fahrgast nicht von der Beförderung ausgeschlossen wurde (generell 
oder für die einzelne Fahrt) 

(2) Tiere und Sachen dürfen nur nach Maßgabe der §§ 13 und 14 mitgeführt werden. 

§ 4 Beförderung von besonderen Personengruppen 

(1) Diese Bedingungen ergänzen die Beförderungsbedingungen für die nachfolgend 
genannten besonderen Personengruppen. 

(2) Schwerbehinderte Personen 

Die Beförderung schwerbehinderter Menschen und ihrer Begleitpersonen erfolgt 
nach Maßgabe der §§ 228 ff. Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX). 

1. Zugangsregeln nach TSI PRM (Technischen Spezifikationen für die Interopera-
bilität mobilitätseingeschränkter Personen) 

Orthopädische Hilfsmittel werden in den Zügen unter Berücksichtigung der techni-
schen Voraussetzungen befördert. Rollstühle müssen dem internationalen Stan-
dard ISO 7193 - Länge: 1.200 mm + 50 mm für die Füße, Breite: 700 mm + min. 
100 mm für die Hände am Rad entsprechen. Als Ersatz für fahrzeuggebundene 
Einstiegshilfen dienen mobile Einstiegshilfen am Bahnsteig als Interimslösung. An 
den Bahnhöfen, an denen Hilfeleistung möglich ist, stehen Rollstuhlhubgeräte mit 
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einer Traglast von 250 kg (auf Anfrage bis 350 kg) und einer Plattformgröße 1200 
mm x 800 mm zur Verfügung. 

Orthopädische Hilfsmittel, welche größer sind als die nach ISO genannten Maße, 
können im Fahrzeug nicht wenden. Diese bleiben im Eingangsbereich unter Be-
achtung der Flucht- und Rettungswege in Einfahrrichtung stehen und können nicht 
in den Mehrzweckbereich rangieren. 

Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „G“, „aG“, „GL“, „H“ im 
Schwerbehindertenausweis können eines der nachfolgend aufgeführten Hilfsmit-
tel: 

(i) Dreirad, 

(ii) Liegedreirad, 

(iii) langes Laufrad (> 1200 mm) oder  

(iv) nicht trennbarer Fahrradrollstuhl (Handbike)  

abweichend von § 13 in den Zügen gegen Vorlage des Schwerbehindertenaus-
weises unentgeltlich mitführen, sofern in den Zügen ausreichend Platz vorhanden 
ist. 

2. Hilfeleistungen 

Fahrgäste, die für ihre Fahrt in den Zügen der Bayerischen Oberlandbahn GmbH 
Hilfe beim Ein-, Um- und Ausstieg benötigen, können Unterstützung durch das 
Personal der Bayerischen Oberlandbahn GmbH anfordern. Dazu ist die entspre-
chende Fahrt rechtzeitig, d.h. mindestens eine Stunde vor der geplanten Abfahrt 
über den bundesweiten Mobilitätsservice über Telefon 030 65212888 zum Ortsta-
rif, Tarif bei Mobilfunk ggf. abweichend oder per Email msz@deutschebahn.com 
oder an mobiservice@brb.de anzumelden. Eine Anmeldepflicht besteht nicht. 
 

Für Fahrten außerhalb der Netze der Bayerischen Oberlandbahn GmbH wird die 
Anmeldung über den bundesweiten Mobilitätsservice (Telefon 030 65212888 zum 
Ortstarif, Tarif bei Mobilfunk ggf. abweichend) oder per E-Mail 
msz@deutschebahn.com empfohlen. Die Öffnungszeiten der Mobilitätsservice-
Zentrale sind: Montag bis Freitag 6 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an Feier-
tagen 8 bis 20 Uhr. Auch hier empfiehlt sich die Anmeldung 24 Stunden vor der 
geplanten Abreise. 

3. Schwerkriegsbeschädigte 

Unbeschadet der Regelung im SGB IX werden Schwerkriegsbeschädigte, deren 
Erwerbsfähigkeit durch die Leiden um mindestens 70 % gemindert ist und deren 
körperlicher Zustand eine ständige Unterbringung in der 1. Wagenklasse erfordert  

(i) in Zügen des Nahverkehrs unentgeltlich in der 1. Wagenklasse und  

(ii) in allen übrigen Zügen mit einer Fahrkarte zum Normalpreis für die 2. Wa-
genklasse in der 1. Wagenklasse befördert.  
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Dies gilt nur, wenn das Erfordernis der ständigen Unterbringung in der 1. Wagen-
klasse im Ausweis des schwerbehinderten Menschen entsprechend vermerkt ist. 

(3) Bundeswehrangehörige   

Für Dienstantrittsreisen, Familienheimfahrten und sonstige Reisen von Bundes-
wehrangehörigen gelten die Regelungen des DTV.  

(4) Sonstige besondere Personengruppen 

 Die Bayerische Oberlandbahn GmbH kann Fahrvergünstigungen einräumen: 

1. Beschäftigten anderer öffentlicher Verkehrsunternehmen oder Einrichtungen 
im In- und Ausland, sofern diese Unternehmen oder Einrichtungen und das die 
Fahrvergünstigungen einräumende Eisenbahnverkehrsunternehmen mit ge-
meinsamen Angeboten am Markt auftreten oder Aufgaben im Interesse des 
Eisenbahnverkehrsunternehmens wahrnehmen; gleiches gilt für Personen 
aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder zur Besitzstandswahrung. 

2. Beschäftigten anderer Unternehmen, deren überwiegende Tätigkeit in der 
Vermittlung von Leistungen des die Fahrvergünstigungen einräumenden Ei-
senbahnverkehrsunternehmens besteht oder die in anderer Weise unmittelbar 
und nachprüfbar zu dessen Umsatzsteigerung beitragen. 

3. Personen, die in Zügen oder auf Bahnanlagen für Sicherheit und Ordnung 
sorgen oder dort hoheitliche Aufgaben erfüllen, zur Wahrnehmung dieser Tä-
tigkeiten sowie für Polizeibeamte in Uniform. 

4. Natürlichen und juristischen Personen zur Pflege bestehender oder zur Ge-
winnung neuer Kundenbeziehungen. 

5. Personen zur Belohnung, aus Kulanzgründen in Streitfällen über Schadenser-
satz oder aus sozialen Gründen, soweit im konkreten Einzelfall die Fahrver-
günstigung im Unternehmensinteresse liegt. 

6. Personen, die aufgrund von Unglücksfällen im Eisenbahnverkehr ihre Fahrkar-
te verloren haben. 

7. Mitarbeitern der Bahnhofsmission, die im Rahmen von Begleitfahrten unter-
wegs sind und sich ausweisen können. 

§ 5 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebs oder für 
die Fahrgäste darstellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen.  

 Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen: 

1. Personen, die unter Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berau-
schender Mittel stehen, 

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten, die die Gesundheit der mitreisenden 
Fahrgäste oder des Betriebspersonals gefährden können, 
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3. Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen oder Gewalt ausüben, 

4. Verschmutzte oder übelriechende Personen. 

(2)   Ebenfalls von der Beförderung ausgeschlossen sind Personen ohne gültigen 
Fahrschein, welche die Zahlung des erhöhten Beförderungsentgelts gemäß § 11 
und die Angabe der Personalien verweigern. 

(3) Von der Beförderung können außerdem ausgeschlossen werden: 

1. Fahrgäste in den Fällen des § 8, die ihr Beförderungsentgelt nur mit Geld-
scheinen über 20,00 € bezahlen, wenn das Fahrpersonal nicht wechseln kann 
und kein Einverständnis über die Ausstellung einer Quittung über das Wech-
selgeld erzielt werden kann. 

2. Personen, die aufgrund ihres Verhaltens oder mangelnder Reinlichkeit Fahr-
gäste belästigen oder Fahrzeuge verschmutzen. 

3. Personen sind von der Beförderung ausgeschlossen, die sich eines schwer-
wiegenden Verstoßes gegen Abs. 1 schuldig gemacht haben. Dieser Aus-
schluss wird für alle Beförderungen mit der Bayerischen Oberlandbahn GmbH 
verhängt (genereller Beförderungsausschluss). Er erfolgt nach Abwägung aller 
Umstände und ist in der Regel auf ein halbes Jahr befristet. Der Ausschluss 
kann auch für eine längere Zeit ausgesprochen werden. Er kann auch ein 
Hausverbot für das Betreten der Geschäftsräume, der Fahrzeuge und Anlagen 
der Bayerischen Oberlandbahn GmbH umfassen. Die Bemessung des Um-
fanges und der Befristung erfolgt nach billigem Ermessen der Bayerischen 
Oberlandbahn GmbH und ihrer Beauftragten. 

(4) Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt bzw. der rechtmäßige Verweis einer 
Person aus dem Fahrzeug bzw. von der Betriebsanlage begründet keinen An-
spruch auf Schadenersatz. 

(5) Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr können von der Beförderung ausge-
schlossen werden, sofern sie nicht in Begleitung einer Aufsichtsperson sind. 

(6) Der Ausschluss von der Beförderung erfolgt in der Regel durch das Verkehrs- und 
Betriebspersonal der Bayerischen Oberlandbahn GmbH. Auf dessen Aufforderung 
hin ist das Fahrzeug zu verlassen. In den Fällen der Ziff. 4 erfolgt der generelle 
Beförderungsausschluss und das Hausverbot durch die Geschäftsführung, die 
Verwaltung oder die Beauftragten der Bayerischen Oberlandbahn GmbH. 

§ 6 Verhalten der Fahrgäste 

(1) Fahrgäste haben sich so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Be-
triebs, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen gebieten. 
Anweisungen des Verkehrs- und Betriebspersonals sowie zuständiger Behörden 
ist Folge zu leisten. 

(2) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. 

(3) Fahrgästen ist insbesondere untersagt: 
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1. sich während der Fahrt mit dem Triebfahrzeugführer zu unterhalten. 

2. die Türen während der Fahrt oder außerhalb von Haltestellen eigenmächtig zu 
öffnen. 

3. den Schließvorgang der Türen zu behindern. 

4. Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen oder hinausragen zu lassen. 

5. während der Fahrt auf- oder abzuspringen. 

6. ein als besetzt geltendes Fahrzeug zu betreten. 

7. die Benutzbarkeit der Fahrzeuge, insbesondere der Durchgänge und der Ein- 
und Ausstiege zu beeinträchtigen. 

8. in den Fahrzeugen zu rauchen. Dies gilt auch für elektrische Zigaretten und 
Verdampfer.  

9. in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen Sportgeräte zur Fortbewegung 
zu benutzen (z. B. Fahrräder, E-Scooter, Inlineskater, Rollerblades, Skate-
boards, Kickboards und ähnliche Geräte). 

10. Tonwiedergabegeräte, Handys, Fernsehgeräte, Musikinstrumente, Computer 
oder lärmerzeugende Gegenstände in einer Weise zu benutzen, die geeignet 
ist, andere Fahrgäste zu belästigen. 

11. in den Fahrzeugen Handel zu treiben (außer in den dafür vorgesehenen Ver-
kaufsständen mit schriftlicher Erlaubnis der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH), Druckschriften zu verteilen, zu betteln, zu sammeln, zu werben oder 
mit dem Ziel des Gelderwerbs Schau- oder Darstellungen zu tätigen. Aus-
nahmen hiervon sind mit der Zustimmung der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH möglich. 

12. in den Fahrzeugen ohne schriftliche Genehmigung der Bayerischen Ober-
landbahn GmbH gewerbliche Film-, Ton- und Fotoaufnahmen anzufertigen 
sowie Fahrgäste zu befragen oder anderweitig systematisch anzusprechen.  

(4) Fahrzeuge dürfen nur an Haltestellen betreten und verlassen werden; Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. Soweit besonders gekennzeich-
nete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind diese beim Betreten oder 
Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist zügig ein- und auszusteigen sowie in 
das Wageninnere durchzugehen. Wird die Abfahrt angekündigt oder schließen 
sich die Türen, darf das Fahrzeug nicht mehr betreten oder verlassen werden. Je-
der Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaf-
fen. 

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den 
Absätzen 1 bis 4 so kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. Fahr-
scheine der Bayerischen Oberlandbahn GmbH sind in diesem Fall grundsätzlich 
von Umtausch und Erstattung ausgeschlossen.  

(6) In den Fällen von Abs. 3 Nr. 8 und bei Verunreinigungen von Fahrzeugen werden 
die tatsächlichen Reinigungskosten erhoben, mindestens jedoch der in den Preis-
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blättern der Tarifbestimmungen angegebene Betrag; weitere Ansprüche bleiben 
unberührt. 

(7) Die in den Fahrzeugen der Bayerischen Oberlandbahn GmbH installierten Steck-
dosen dürfen nur benutzt werden, wenn der Netzstecker und das anzuschließende 
Gerät in technisch einwandfreiem Zustand sind. 

(8) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, 
hat unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und weiterge-
hender zivilrechtlicher Ansprüche den in den Preisblättern der Tarifbestimmungen 
genannten Betrag zu zahlen. 

(9) Beschwerden sind in Textform entweder an das Fahrpersonal zu übergeben oder 
direkt an die Transdev Service GmbH, c/o BRB, Passage 3-5, 17034 Neubran-
denburg zu senden. Alternativ ist die Zusendung auf elektronischem Wege an in-
fo@brb.de möglich. 

§ 7 Zuweisung von Wagen und Plätzen 

(1) Jeder Fahrgast darf nur einen Sitzplatz belegen. Ein Anspruch auf einen Sitzplatz 
besteht nicht. 

(2) Sitzplätze sind für Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit Beeinträchtigte, ältere 
oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kin-
dern freizugeben. 

(3) Das Verkehrs- und Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen und 
Plätze verweisen, wenn dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Be-
förderungspflicht notwendig ist. 

 

§ 8 Beförderungsentgelte, Fahrkarten und deren Verkauf 

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu entrichten. 
Beförderungsentgelte und Fahrkartenarten sind den Tarifbestimmungen zu ent-
nehmen. Eine Fahrkarte ist übertragbar, wenn die Fahrt noch nicht angetreten 
wurde und die Fahrkarte nicht personalisiert ist. 

(2) Fahrkarten für die Bayerische Oberlandbahn GmbH können unter anderem an den 
durch die Bayerische Oberlandbahn GmbH eingerichteten Verkaufsstellen: (Kun-
dencenter, Agenturen, stationäre Fahrkartenautomaten, im Onlineshop unter 
www.brb.de/de/webshop und über die App BRB –Tickets & Infos) erworben wer-
den. Für den Erwerb von Fahrkarten im Onlineshop sowie in der App BRB – Ti-
ckets & Info muss sich der Fahrgast dort anmelden. Für einzelne Vertriebswege 
kann das Fahrkartensortiment eingeschränkt sein. 

(3) Beim Verkauf werden nach der Auswahl eines Tickets gegebenenfalls andere 
Fahrkarten vorgeschlagen, um dem Fahrgast den günstigsten Preis anzubieten. 
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Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Eine Nichtauskunft zu einer anderen Fahrkar-
tenoption oder Fahrkartenkombination ist keine Falschberatung im Sinne der In-
formationsgarantie nach § 17 (4). 

(4) Fahrkarten können frühestens drei Monate vor ihrem ersten Geltungstag erworben 
werden. Vor einer Tarifanpassung kann die Vorverkaufsfrist verkürzt werden. 

(5) Fahrkarten müssen grundsätzlich vor Fahrtantritt erworben werden bei Fahrten 

(i)  auf allen Strecken des Oberland Netzes 

(ii)  auf der Strecke Rosenheim – Holzkirchen – Deisenhofen – München Hbf. 
des Chiemgau-Inntal Netzes. 

(6) In den Zügen auf den Strecken München Hbf. – München Ost – Rosenheim – 
Salzburg Hbf. bzw. Kufstein, Freilassing – Berchtesgaden und Traunstein – Ruh-
polding können Fahrkarten beim Kundenbetreuer erworben werden.  

Besitzt der Fahrgast bei Fahrtantritt keine gültige Fahrkarte, so ist der Kauf eines 
eingeschränkten Fahrkartensortiments möglich, eventuelle Ermäßigungen werden 
berücksichtigt. Auf den Strecken München Hbf. – München Ost – Rosenheim – 
Salzburg Hbf. bzw. Kufstein ist es Voraussetzung für den Fahrkartenkauf im Zug, 
dass der Fahrgast sich aktiv und unverzüglich an den Kundenbetreuer wendet. 
Für den Fahrkartenverkauf im Zug wird ein Bordpreis erhoben. Dieser beträgt 10 
% des Fahrkartenwertes, mindestens 2,00 €, höchstens 10,00 €.  

Ist der Fahrgast bei Fahrtantritt im Besitz einer gültigen Fahrkarte, so ist der auf-
preisfreie Kauf von weiteren Fahrkarten möglich.  

Auf der Strecke Freilassing – Berchtesgaden und Traunstein – Ruhpolding entfällt 
der Bordpreis.  

(7) Der Fahrgast hat sich beim Empfang der Fahrkarte an den in (2) genannten Mög-
lichkeiten sowie beim Vertrieb durch einen Kundenbetreuer zu vergewissern, dass 
diese seinen Angaben gemäß ausgefertigt ist. 

(8) Ist der Fahrgast im Besitz einer zu entwertenden Fahrkarte, so muss diese vor 
Fahrtantritt am Bahnsteig entwertet werden. Der Fahrgast hat sich von der ord-
nungsgemäßen Entwertung zu überzeugen. 

(9) Der Fahrgast ist verpflichtet Fahrkarten und sonstige Karten (z.B. Bescheinigun-
gen, Schüler- bzw. Studentenausweis oder einen gleichwertigen alternativen 
Nachweis, Kundenkarten oder gültiger amtlicher Lichtbildausweis), die zum Er-
werb besonderer Tarife berechtigen, nach Beendigung der Fahrt bis zum Verlas-
sen des Bahnsteigs, einschließlich der Zu- und Abgänge, aufzubewahren. Des 
Weiteren ist er verpflichtet Fahrkarten und sonstige Karten dem Verkehrs- und Be-
triebspersonal auf Verlangen unverzüglich zur Prüfung vorzuzeigen und auszu-
händigen. Konnte vor Antritt der Reise keine Fahrkarte gelöst werden, weil ein 
Fahrkartenschalter oder Fahrkartenautomat nicht vorhanden, nicht geöffnet oder 
nicht betriebsbereit war, hat der Fahrgast dies unaufgefordert dem Kontrollperso-
nal zu melden und eine gültige Fahrkarte im Zug zu erwerben.  
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(10) Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den Absätzen 5 bis 9 trotz Aufforderung 
nicht nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. Die Pflicht zur 
Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelts nach § 11 bleibt unberührt. 

(11) Für verlorene oder abhanden gekommene persönliche Zeitkarten wird nach Maß-
gabe der Tarifbestimmungen Ersatz geleistet. 

(12) Beanstandungen der nach (2) erhaltenen Fahrkarten, des Wechselgeldes oder der 
vom Kundenbetreuer ausgestellten Quittung sind unverzüglich vorzubringen. Spä-
tere Beanstandungen bleiben unberücksichtigt. 

(13) Die Entgelte für die Erteilung von Bescheinigungen über Fahrpreise sowie für die 
Erteilung von Reiseauskünften sind den Preisblättern der Tarifbestimmungen zu 
entnehmen. Das Entgelt für eine Reiseauskunft wird bei einer entsprechenden 
Buchung angerechnet. 

§ 9 Zahlungsmittel 

(1) Der Fahrpreis soll vom Fahrgast abgezählt bereitgehalten werden. Die Kundenbe-
treuer sind nicht verpflichtet, Geldbeträge über 20,00 € zu wechseln. Zahlungen 
mit Ein- und Zwei-Centstücken im Wert von mehr als 0,10 €, mit mehr als 20 Mün-
zen und/oder mit erheblich beschädigten Geldscheinen und Münzen werden nicht 
akzeptiert. 

(2) Soweit die Kundenbetreuer Geldscheine über 20,00 € nicht wechseln können, ist 
dem Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen Betrag auszustellen. Es 
ist Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld unter Vorlage der Quittung innerhalb 
von sechs Monaten bei einem Kundencenter der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH abzuholen. 

(3) An Fahrkartenautomaten kann mit 5-, 10-, 20- und 50-Eurocentmünzen, mit 1- und 
2-Euromünzen sowie mit 5-, 10-, 20- und 50-Eurobanknoten gezahlt werden. Son-
dermünzen werden nicht akzeptiert. Je nach Verfügbarkeit von Wechselgeld im 
Fahrkartenautomaten kann die Annahme einzelner Banknoten ausgeschlossen 
sein bzw. die passende Zahlung des Betrages erforderlich sein. Hierauf wird an 
den Automaten hingewiesen. 

(4)  Grundsätzlich ist die elektronische Zahlung mit Girokarten, Debit- und Kreditkarten 
(Visa/MasterCard/American Express) am Fahrkartenautomaten möglich. Die elekt-
ronische Zahlung im Zug ist nur eingeschränkt auf den für den Bordverkauf zuge-
lassenen Linien möglich. Die Regelungen in (5) und (6) bleiben hiervon unberührt. 
Ein Anspruch auf elektronische Zahlung besteht nicht.  

(5) Bei Online-Produkten können das Fahrkartenangebot und die Zahlungsmittel ein-
geschränkt sein. Ein Anspruch auf die Nutzung von Online-Produkten besteht 
nicht.   

(6) Die Zahlung mit durch die Bayerische Oberlandbahn GmbH ausgegebenen Gut-
scheinen ist möglich. Gutscheine werden elektronisch oder in Papierform ausge-
geben. Die Gutscheine werden an den Automaten der Bayerischen Oberlandbahn 
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GmbH und in ausgewählten personenbedienten Verkaufsstellen anerkannt. Gut-
scheine mit Geltungsvermerk sind ab Ausgabedatum maximal ein Jahr lang gültig. 
Danach verlieren diese ihre Gültigkeit und können nicht mehr eingelöst werden. 
Ein Ersatz ist ausgeschlossen. Übersteigt der Gutscheinwert den Preis des zu be-
zahlenden Produktes, erfolgt keine Auszahlung oder Erstattung des Restbetrages. 

§ 10 Ungültige Fahrkarten 

Fahrkarten, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder der Ta-
rifbestimmungen benutzt werden, sind ungültig und können eingezogen werden; dies 
gilt insbesondere für Fahrkarten, die 

1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind, 

2. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt oder un-
leserlich sind, so dass sie nicht mehr geprüft werden können, 

3. eigenmächtig geändert sind, 

4. von Nichtberechtigten benutzt werden, 

5. zu anderen als zu den zulässigen Fahrten benutzt werden, 

6. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind, 

7. nur in Verbindung mit einer Bescheinigung, Kundenkarte, Schüler- bzw. Stu-
dentenausweis oder einem gleichwertigen alternativen Nachweis gelten, wenn 
diese/r nicht vorgezeigt werden kann oder abgelaufen ist, 

8. doppelt entwertet bzw. die Entwertungsmerkmale geändert oder manipuliert 
wurden, 

9. nicht im Original vorliegen, 

10. nicht mit erforderlicher Wertmarke versehen sind, 

11. keine Übereinstimmung von Kundenkartennummer und/oder Wertmarke vor-
weisen. 

§ 11 Erhöhtes Beförderungsentgelt 

(1) Ein Fahrgast ohne gültige Fahrkarte ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungs-
entgelts verpflichtet; dies gilt insbesondere, wenn er 

1. bei Antritt der Fahrt nicht mit einer gültigen Fahrkarte versehen ist. Die Rege-
lungen nach § 8 Absätze 5 und 6 bleiben unberührt, 

2. sich eine gültige Fahrkarte beschafft hat, diese jedoch bei einer Überprüfung 
auf Verlangen nicht vorzeigen will oder nicht vorzeigen kann, 

3. die Fahrkarte nicht nach § 8 Abs. 8 entwertet hat, sofern die Tarifbestimmun-
gen eine Entwertung vorsehen, 
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4. eine zur Fahrkarte erforderliche Bescheinigung, Kundenkarte, Schüler- bzw. 
Studentenausweis oder eines gleichwertigen alternativen Nachweises die zum 
Erwerb besonderer Tarife berechtigen (z. B. BahnCard) oder ein erforderlicher 
gültiger amtlicher Lichtbildausweis nicht vorzeigt oder diese/dieser abgelaufen 
ist, 

5. eine Fahrkarte, die nur für die 2. Klasse gilt, ohne Zuschlag in der 1. Klasse 
benutzt, 

6. für einen mitgeführten Hund und soweit nach dem Tarif erforderlich, für Ge-
päck, Kinderwagen (welcher nicht für die Beförderung von Kindern verwendet 
wird), Fahrrad und Fahrradanhänger oder sonstige Sachen keine gültige 
Fahrkarte vorzeigen kann. 

Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt. Die Vorschriften 
unter 1., 3. und 6. werden nicht angewendet, wenn das Beschaffen einer gültigen 
Fahrkarte oder die Entwertung der Fahrkarte aus Gründen unterblieben ist, die der 
Fahrgast nicht zu vertreten hat. 

(2)  Jeder Fahrgast, der bei der Fahrkartenprüfung ohne gültige Fahrkarte angetroffen 
wird, ist verpflichtet, seine Personalien anzugeben und sich auf Verlangen mit gül-
tigem amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. Dies gilt auch, wenn das erhöhte 
Beförderungsentgelt unverzüglich und in voller Höhe in bar beglichen wird. Soweit 
dies nicht erfolgt oder falsche Personalien angegeben werden, sind von ihm die 
hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. 

(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt beträgt das Doppelte des gewöhnlichen Fahr-
preises für die vom Fahrgast zurückgelegte Strecke, mindestens jedoch den in 
den Preisblättern der Tarifbestimmungen festgelegten Betrag zuzüglich des Fahr-
preises für die Strecke von der Kontroll- bis zur Ausstiegshaltestelle des Fahrgas-
tes. Der erhöhte Fahrpreis kann für die ganze vom Zug zurückgelegte Strecke be-
rechnet werden, wenn der Fahrgast nicht glaubhaft macht, dass er eine kürzere 
Strecke durchfahren hat. 

(4) Über den gezahlten Betrag stellt das Prüfpersonal einen Beleg als Quittung aus. 
Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht unverzüglich entrichtet, ist dem Fahr-
gast ein Beleg als Zahlungsaufforderung auszuhändigen oder zuzusenden. Der 
Beleg gilt bis zum Verlassen des Fahrzeuges als Fahrkarte. 

(5) Das erhöhte Beförderungsentgelt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Bean-
standung auf die Bankverbindung der Bayerischen Oberlandbahn GmbH entspre-
chend der ausgestellten Fahrpreisnacherhebung zu entrichten. Bei Überweisun-
gen muss die EBE-Nummer als Verwendungszweck angegeben werden. Nach 
Ablauf dieser Frist wird für jede schriftliche Zahlungsaufforderung ein Bearbei-
tungsentgelt (Mahngebühr) erhoben. Die Höhe ist den Preisblättern der Tarifbe-
stimmungen zu entnehmen. 

(6) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich in den Fällen von (1), Nr. 2 
und/oder (1), Nr. 4, wenn der Fahrgast innerhalb von zwei Wochen einem Kun-
dencenter der Bayerischen Oberlandbahn GmbH seine zum Zeitpunkt der Fest-
stellung gültige persönliche Zeitkarte und/oder die für die Fahrkartennutzung er-
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forderliche Bescheinigung, Kundenkarte, Schüler- bzw. Studentenausweis oder 
ein gleichwertiger alternativer Nachweis oder den für die Fahrkartennutzung erfor-
derlichen gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorlegt. In diesem Fall wird lediglich 
ein Bearbeitungsentgelt nach § 6 (3) EVO erhoben, dessen Höhe den Preisblät-
tern der Tarifbestimmungen zu entnehmen ist. 

 Bei Inhabern einer persönlichen Zeitkarte im Abonnement der Bayerischen Ober-
landbahn GmbH entfällt das Bearbeitungsentgelt. Der Erlass des Bearbeitungs-
entgeltes erfolgt einmal innerhalb eines Kalenderjahres. 

(7) Die Daten der Fahrgäste ohne gültige Fahrkarte werden im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen per elektronischer Datenverarbeitung gespeichert und verar-
beitet. 

(8) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende Ansprüche des 
Verkehrsunternehmens unberührt. 

§ 12 Erstattung und Umtausch 

(1) Es werden nur Fahrkarten erstattet oder umgetauscht, die durch die Bayerische 
Oberlandbahn GmbH ausgegeben wurden. 

(2) Vor dem ersten Geltungstag einer Fahrkarte mit beschränkter Fahrtenanzahl oder 
unbeschränkter Fahrtenanzahl wird der Fahrpreis nach Rückgabe der Fahrkarte 
unentgeltlich erstattet.  

(3) Ab dem ersten Geltungstag einer Fahrkarte mit beschränkter Fahrtenanzahl kann 
diese bei Nichtnutzung gegen ein in den Preisblättern der Tarifbestimmungen zu 
entnehmendes Bearbeitungsentgelt erstattet werden. 

(4) Ab dem ersten Geltungstag einer Zeitkarte sind Erstattung und Umtausch ausge-
schlossen. 

(5) Wird eine Fahrkarte nur auf einem Teil der Strecke zur Fahrt benutzt, so wird das 
Beförderungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage der Fahrkarte in Höhe des Unter-
schieds zwischen dem bezahlten Beförderungsentgelt und dem für die zurückge-
legte Strecke erforderlichen Beförderungsentgelt erstattet. Beweispflichtig für die 
Teilnutzung der Fahrkarte ist der Fahrgast. Für die Bearbeitung wird ein den 
Preisblättern der Tarifbestimmungen zu entnehmendes Bearbeitungsentgelt erho-
ben. 

(6) Bei Pauschalpreistickets sind Erstattung oder Umtausch nicht möglich. Einzelhei-
ten regeln die Tarifbestimmungen. 

(7) Fahrkarten können gegen Zahlung der Preisdifferenz durch den Kunden bzw. 
Rückzahlung der Preisdifferenz durch die Bayerische Oberlandbahn GmbH umge-
tauscht werden. Vor dem ersten Geltungstag der umzutauschenden Fahrkarte ist 
dies unentgeltlich möglich. Ab dem ersten Geltungstag wird hierfür ein den Preis-
blättern des Tarifs zu entnehmendes Bearbeitungsentgelt erhoben. 

(8) Ein Anspruch auf Erstattung oder Umtausch besteht nicht 
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1. bei Ausschluss von der Beförderung, ausgenommen § 5 Abs. 1 Nr. 2, 

2. bei gemäß § 10 als ungültig eingezogenen Fahrkarten, 

3. rückwirkend bei Nichtausnutzung von übertragbaren Zeitkarten, 

4. für den Benutzer einer Fahrkarte, soweit das Beförderungsentgelt von einer 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts getragen wird, 
wenn dies in den für das genutzte Ticket geltenden Tarifbestimmungen aus-
drücklich vorgesehen ist. 

§ 13 Mitnahme von Sachen und Fahrrädern 

(1) Ein Anspruch auf Mitnahme von Sachen besteht nicht. Handgepäck, zusammen-
geklappte Fahrräder, die wie Handgepäck verstaut werden können sowie sonstige 
leicht tragbare und nicht sperrige Gegenstände werden bei gleichzeitiger Mitfahrt 
des Fahrgastes nur dann befördert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des 
Betriebs nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt wer-
den können. 

(2) Von der Mitnahme als Handgepäck oder Traglast sind Gegenstände und Stoffe 
ausgeschlossen, die geeignet sind, Mitreisende zu stören oder zu verletzen oder 
den Wagen zu beschädigen. Dies sind insbesondere: 

1. gefährliche Stoffe und Gegenstände, Schusswaffen, explosive und entzündba-
re Stoffe und Gegenstände, entzündend wirkende, giftige, radioaktive, ätzende 
und ansteckungsgefährliche Stoffe, 

2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt oder 
verschmutzt werden können, 

3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen 

4. sowie sonstige gefährliche Güter nach dem Gesetz über die Beförderung ge-
fährlicher Güter (GGBefG) und der hierzu ergangenen Gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Gegenstände und Stoffe, 
deren Beförderung aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften verboten ist 

(3) Sofern der Fahrgast zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl, einen Kinderwagen 
o. ä. angewiesen ist, richtet sich die Pflicht zur Beförderung dieser Sache nach 
§ 3. Soweit eine Beförderungspflicht nicht besteht, liegt die Entscheidung über die 
Mitnahme beim Verkehrs- und Betriebspersonal. 

(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen, 
dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebs nicht gefährdet und andere Fahr-
gäste nicht belästigt werden können. 

(5) Das Verkehrs- und Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Be-
förderung zugelassen werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. 

(6) Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Zügen der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH unter folgenden Voraussetzungen gestattet: 



 
 

 

                                                18 / 27 
Bayerische Oberlandbahn GmbH  
 

1. Die Mitnahme ist auf zweirädrige, einsitzige, nicht- oder elektrohilfsmotorisierte 
Fahrräder, Liegeräder, Tandems sowie zusammengeklappte Fahrradanhänger 
beschränkt.  

2. Mopeds, Mofas und E-Bikes mit Versicherungskennzeichen („S-Pedelec“) und 
sogenannte Lastenräder (Fahrräder oder Pedelecs mit festen Aufbauten für 
Lasten- und/oder zum Transport von Kindern) sind von der Mitnahme ausge-
schlossen. 

In den Zügen ist die Abstellfläche für Fahrräder gekennzeichnet und Fahrräder 
dürfen nur dort untergebracht werden. Es können maximal so viele Fahrräder pro 
Fahrzeug transportiert werden, dass die gekennzeichnete Fläche nicht überschrit-
ten wird. Fluchtwege in den Fahrzeugen müssen stets freigehalten werden.   

Eine Unterbringung in den Sitzabteilen ist nicht zulässig. Das Be- und Entladen 
des Fahrrads erfolgt durch den Fahrgast. Der Fahrgast muss sich bei seinem 
Fahrrad aufhalten und dieses gegebenenfalls festhalten. Sind Vorrichtungen zur 
Transportsicherung des Fahrrades zugänglich, so sind diese zu nutzen. 

Ein Anspruch auf Mitnahme von Fahrrädern, fahrradähnlichen Konstruktionen und 
Zubehör (z.B. Fahrradanhänger, auch für solche mit Fahrgastzelle zur Kinderbe-
förderung ausgestattete) besteht nicht. Fahrräder werden jedoch bei gleichzeitiger 
Mitfahrt des Fahrgasts befördert, wenn dadurch die Sicherheit und die Ordnung 
des Betriebs sowie die Sicherheit der anderen Fahrgäste nicht gefährdet sind und 
diese durch die Mitnahme des Fahrrades nicht belästigt werden. 

Werden Fahrradstellplätze für die Personenbeförderung benötigt, insbesondere für 
Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen, so müssen die Plätze hierfür frei-
gegeben werden. 

Sind alle Stellplätze eines Zugteils besetzt, müssen Fahrgäste mit Fahrrädern zu-
rückbleiben. 

Gruppen mit Fahrrädern haben keinen Anspruch auf gemeinsame Beförderung. 

(7) Die Mitnahme von E-Bikes und Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) ist in den 
Zügen der Bayerischen Oberlandbahn GmbH unter folgenden Voraussetzungen 
gestattet: 

1. Die Mitnahme ist nur möglich, wenn ausreichend Platz für eine sichere Unter-
bringung vorhanden ist, die Sicherheit gewährleistet ist, eine Verletzungs- und 
Beschädigungsgefahr für Reisende und Wagenmaterial ausgeschlossen ist. 

2. Die eingebauten Akkus dürfen während der Beförderung weder entnommen, 
geladen noch anderweitig (z.B. als Powerbank) benutzt werden. Sie dürfen an 
den im Zug befindlichen Steckdosen nicht geladen werden.   

3. Ersatzakkus dürfen nicht transportiert werden.  

4. Das Elektrokleinstfahrzeug muss zusammengeklappt getragen und unter dem 
Sitz verstaut werden 

5. Pro Fahrgast darf nur ein E-Bike bzw. Elektrokleinstfahrzeug mitgenommen 
werden.  
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Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob die Voraussetzungen für die Mit-
nahme von Fahrrädern und Sachen erfüllt sind. Seinen Anweisungen ist Folge zu leis-
ten. 

 

Die Beförderungsentgelte für die Mitnahme von Fahrrädern sind den Tarifbestimmun-
gen zu entnehmen. 

§ 14 Mitnahme von Tieren 

(1) Für die Mitnahme von Tieren gilt § 13 sinngemäß. 

(2) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. 

(3) Lebende Haustiere, die klein (bis zur Größe einer normalen Hauskatze), ungefähr-
lich und in geeigneten Behältnissen wie Handgepäck untergebracht sind, können 
mitgenommen werden. Die Behältnisse müssen so beschaffen sein, dass Beein-
trächtigungen für Reisende und Sachen ausgeschlossen sind. Die Beförderung 
dieser Tiere erfolgt unentgeltlich. 

(4) Darüber hinaus können Hunde, die nicht in Behältnissen wie Handgepäck unter-
gebracht sind oder untergebracht werden können, nur unter der Voraussetzung 
mitgenommen werden, dass sie angeleint sind und einen Maulkorb tragen. Die 
Beförderung dieser Hunde erfolgt entgeltlich. 

(5) Die Mitnahme von Hunden mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
("Kampfhunde"), entsprechend der "Bayerischen Verordnung über Hunde mit ge-
steigerter Aggressivität und Gefährlichkeit" vom 10. Juli 1992 in der jeweils gülti-
gen Fassung, ist in den Fahrzeugen ausgeschlossen. 

(6) Assistenzhunde (z.B. Blindenführhunde, Diabetikerwarnhunde, etc.) sind zur Be-
förderung stets kostenfrei zugelassen. Als Nachweis ist ein Ausweis über eine 
Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft oder bei blinden Menschen ein Vermerk im 
Schwerbehindertenausweis erforderlich. Assistenzhunde sind von der Maulkorb-
pflicht befreit. Gleiches gilt für Rettungs- und Polizeihunde.  

(7) Alle weiteren Tiere sowie Tiere mit ansteckenden Krankheiten sind von der Beför-
derung ausgeschlossen. 

Die Beförderungsentgelte für die Mitnahme von Tieren sind den Tarifbestimmungen zu 
entnehmen. 

§ 15 Fundsachen 

(1) Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Verkehrs- und Betriebs-
personal abzuliefern. Eine Fundsache wird an den rechtmäßigen Eigentümer 
durch die Fundbüros der Bayerischen Oberlandbahn GmbH (einzusehen unter 
https://www.brb.de/de/service/fundbuero), sofern die Sache in deren Betriebsmittel 
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oder -anlagen gefunden wurde, zurückgegeben. Die Rückgabe erfolgt gegen Zah-
lung eines Entgeltes, dessen Höhe in den Preisblättern der Tarifbestimmungen 
festgelegt ist. Der Besitzer hat den Empfang der Sache in Textform zu bestätigen. 

Zum Zwecke der Wahrung des Finderlohnanspruchs hat der Besitzer bei Abho-
lung des Fundgegenstandes seine vollständige Adresse anzugeben und sich aus-
zuweisen. 

(2) Die postalische Zusendung einer Fundsache an den Besitzer ist an Adressen in 
Deutschland möglich, außerhalb Deutschlands auf Anfrage. Hierzu ist eine Mittei-
lung in Textform an die Bayerische Oberlandbahn GmbH erforderlich. Für die Zu-
sendung wird eine Gebühr für Aufbewahrung, Versand und Verpackung erhoben. 
Die Höhe der Gebühr ist in den Preisblättern der Tarifbestimmungen festgelegt. 
Der Versand von sperrigen Gegenständen und Gefahrgütern ist nicht möglich. 
Ebenso können Elektronikgeräte nicht außerhalb Deutschlands versendet werden.  

(3) Für Fundsachen wird keine Haftung übernommen. 

(4) Lebensmittel, Medikamente (bei Erreichen des Verfallsdatums) und verderbliche 
Sachen werden entsorgt. 

(5) Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten wird der 
Gegenstand versteigert oder vernichtet, soweit bis dahin kein gesetzlicher Rück-
gabeanspruch geltend gemacht wurde. 

§ 16 Haftung 

(1) Die Bayerische Oberlandbahn GmbH haftet für die Tötung oder Verletzung eines 
Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit 
sich führt, nach den allgemein geltenden Bestimmungen. 

(2) Für Sachschäden haftet die Bayerische Oberlandbahn GmbH gegenüber jeder 
beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von 2.000 €. Die Begrenzung der 
Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen sind.  

(3) Für Schäden am Fahrzeug, die durch den Fahrgast oder durch mitgeführte Tiere 
oder Sachen verursacht werden, haftet der Fahrgast bzw. der das Tier oder die 
Sache mitführende Fahrgast. Die verursachten Kosten sind vom Fahrgast zu er-
setzen. 

§ 17 Fahrgastrechte 

1. Geltungsbereich 

1.1 Eisenbahnverkehr 

Diese Fahrgastrechte und Entschädigungsbedingungen gelten für den Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) der im Anhang 1 aufgeführten Eisenbahnverkehrsunternehmen 
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(EVU) für deren in diesen Tarif einbezogene Verkehrsleistungen im Sinne von § 2 Abs. 
1 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG). 

1.2 Beförderungsvertrag 

Basis einer Inanspruchnahme dieser Fahrgastrechte ist ein gültiger Beförderungsver-
trag. 

Die neuen Fahrgastrechte treten mit dem 07.06.2023 in Kraft.  

Die Details der gesetzlichen Fahrgastrechte sind in den Tarifbedingungen Teil A, Unter-
punkt 8 „Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr“ des Deutschlandtarifverbunds geregelt. 
Es gelten weiter: Teil B Tarifbedingungen für besondere Personengruppen im Deutsch-
landtarif 2.1 bis 2.5 und Teil C Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif 1.1. 
und 8.1. siehe www.deutschlandtarifverbund.de/tarifbedingungen/. 

 

2. Anspruch auf Fahrpreisentschädigung aus Kundengarantien der Bayerischen Ober-
landbahn GmbH  

Über die gesetzlichen Fahrgastrechte hinausgehend bietet die Bayerische Oberland-
bahn GmbH freiwillige Kundengarantien an. 

Die nachstehenden Ansprüche aus Kundengarantien nach den Nummern 2.1 und 2.2 
bestehen nur, wenn die Ursache im Verschulden der Bayerischen Oberlandbahn GmbH 
liegt. 

2.1 Kundengarantien bei Verspätungen 

Der von einer Verspätung selbst betroffene Fahrgast hat für Fahrkarten, für die er keine 
Fahrpreiserstattung nach den gesetzlichen Fahrgastrechten erhalten hat, Anspruch auf 
eine Fahrpreisentschädigung wie folgt: 

Für Einzelfahrkarten erhält der Fahrgast bei einer Verspätung 

 von 15 bis 29 Minuten 25 % 
 von 30 bis 59 Minuten 50 % 
 ab 60 Minuten   100 % 

des Fahrkartenwertes der vorgelegten Fahrkarte, der auf den Streckenabschnitt der 
Bayerischen Oberlandbahn GmbH fällt. Für Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt wird 
jeweils der halbe Fahrkartenwert, der auf den Streckenabschnitt der Bayerischen Ober-
landbahn GmbH fällt, zugrunde gelegt. 

Bei Zeitfahrkarten erhält der Fahrgast unabhängig vom Preis der Fahrkarte eine pau-
schale Entschädigung bei einer Verspätung 

 von 15 bis 59 Minuten 1,00 € (2. Klasse) bzw. 1,50 € (1. Klasse) 
 ab 60 Minuten   1,50 € (2. Klasse) bzw. 2,25 € (1. Klasse) 

Bei Zeitfahrkarten werden insgesamt jedoch höchstens 25 % des tatsächlich gezahlten 
Zeitfahrkartenpreises entschädigt. 

Erheblich rabattierte Tickets (Pauschalpreistickets) werden unabhängig vom Preis der 
Fahrkarte pauschal abgegolten. Bei einer Verspätung 
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 von 15 bis 59 Minuten 1,00 € (2. Klasse) bzw. 1,50 € (1. Klasse) 
 ab 60 Minuten   1,50 € (2. Klasse) bzw. 2,25 € (1. Klasse) 

Fahrgäste mit einer BahnCard 100, einer Rail&Fly-Fahrkarte oder einem Rail-
Inclusive-Ticket erhalten unabhängig vom Preis der Fahrkarte eine pauschale Ent-
schädigung bei einer Verspätung 

 von 15 bis 59 Minuten 2,50 € (2. Klasse) bzw. 3,75 € (1. Klasse) 
 ab 60 Minuten   2,50 € (2. Klasse) bzw. 3,75 € (1. Klasse) 

Entschädigungsbeträge nach Kundengarantien werden stets auf einen durch 5 Euro-
cent teilbaren Betrag aufgerundet. Der Entschädigungsanspruch kann pro Fahrkarte – 
bei Rückfahrkarten pro Fahrtrichtung – jeweils nur einmal geltend gemacht werden. 
Entschädigungen unter 4,-€ werden nicht ausbezahlt. 

2.2 Kundengarantien bei mangelnder Fahrgastinformation 

Ist in einem Zug der BOB GmbH die Fahrgastinformation fehlerhaft oder ganz ausgefal-
len und verpasst der Fahrgast nachweislich aus diesem Grund einen Anschluss bzw. 
den Busnotverkehr oder Schienenersatzverkehr, so hat er Anspruch auf eine Fahr-
preisentschädigung von 25 % des vorgelegten Fahrkartenwertes. 

2.3 Ansprüche aus Kundengarantien und Fahrgastrechten 

Hat der Fahrgast gleichzeitig Ansprüche aus Fahrgastrechten und Kundengarantien, so 
werden zunächst die Ansprüche der Fahrgastrechte erfüllt. Ein gegebenenfalls verblei-
bender Differenzbetrag zu seinem höheren Anspruch aus Kundengarantien wird ergän-
zend ausgezahlt. 

Ansprüche aus den freiwilligen Kundengarantien der Bayerischen Oberlandbahn GmbH 
verjähren nach einem Jahr. 

 

 

3. Beschwerden, Verfahren zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 

3.1 Kundeneingaben allgemeiner Art 

Kundeneingaben, Anregungen und Beschwerden allgemeiner Art sind an den jeweils 
betroffenen vertraglichen Beförderer (Eisenbahnverkehrsunternehmen) zu richten, die-
ser bearbeitet bzw. beantwortet die an ihn gerichteten und ihn selbst betreffenden Ein-
gaben. 

3.2 Anträge auf Fahrpreiserstattung 

Soll ein Fahrpreis nach den gesetzlichen Fahrgastrechten erstattet werden, ist ein Er-
stattungsantrag bei demjenigen „Fahrkartenverkäufer“ zu stellen, bei dem der Fahraus-
weis erworben wurde, soweit die Reise aufgrund des Ausfalls oder der Verspätung ei-
nes Zuges nicht angetreten wurde. Wurde die Reise aufgrund eines Verspätungsereig-
nisses abgebrochen, sind Erstattungsanträge mit einem vollständig ausgefüllten „Fahr-
gastrechte-Formular“ und den Originalunterlagen an die die Transdev Service GmbH - 
BRB zu richten. 

3.3 Anträge auf Fahrpreisentschädigung 
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Anträge auf eine Fahrpreisentschädigung nach den gesetzlichen Fahrgastrechten auf-
grund von Ausfall oder Verspätung von Zügen oder resultierendem Anschlussversäum-
nis sind zusammen mit einem vollständig ausgefüllten „Fahrgastrechte-Formular“ und 
beigefügten Originalbelegen bei folgender Stelle einzureichen:  

 

Transdev Service GmbH – BRB, 

Postfach 10 01 07,  

17041 Neubrandenburg 

oder das Onlineformular unter auszufüllen:  

www.brb.de/fahrgastrechte 

Erstattungs- und Entschädigungsanträge müssen in deutscher Sprache mit einem 
„Fahrgastrechte-Formular“ und den die Fahrt sowie den Entschädigungs- bzw. Erstat-
tungsanspruch begründenden Unterlagen (Fahrausweisen, Belege etc.) eingereicht 
werden. Statt der Originalbelege können Kopien der Belege beigefügt werden, wenn die 
Originale vom Reisenden noch benötigt werden (z.B. Strecken- / Schülerzeitkarte, 
BahnCard 100). Zur Prüfung der Richtigkeit der Originale bleibt die Verpflichtung zur 
Vorlage der Originalbelege auf Anforderung des vertraglichen Beförderers davon unbe-
rührt. 

Bei Erstattungen welche Rechnungen für über die Fahrkarte hinaus beinhalten müssen 
die Originalbelege eingereicht werden. 

3.4 Wahl der Art einer Erstattung / Entschädigung 

Eine Auszahlung von Erstattungs- und Entschädigungsansprüchen erfolgt entspre-
chend dem Wunsch des Reisenden per Überweisung, als Gutschein oder in Bargeld. 
Der Anspruch ist im Internet unter www.brb.de oder bei stationären personalbedienten 
Verkaufsstellen der an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen Beförderer 
mit einem vollständig ausgefüllten und mit bestätigter Verspätung versehenen Fahrgast-
rechte-Formulars und Abgabe der Originalbelege geltend zu machen. Eine Ver-
spätungsentschädigung kann dort nur für Fälle mit Einzelfahrkarten bzw., Hin- und 
Rückfahrkarten erfolgen. Soweit es sich um einen personengebundenen Fahrausweis 
handelt, ist ein Identitätsnachweis erforderlich. Stimmen Identität des Einreichenden 
und des berechtigten Inhabers eines personengebundenen Fahrausweises nicht über-
ein, ist eine Abtretungserklärung des berechtigten Inhabers beizufügen. 

3.5 Informationen zu den Fahrgastrechten und Fahrgastrechte-Formular im Internet 

Weitergehende Informationen zu den Fahrgastrechten und dem Entschädigungsverfah-
ren sind u.a. im Internet unter www.brb.de verfügbar. Dort ist auch der Vordruck „Fahr-
gastrechte“ als Onlineformular abrufbar. 

3.6 Auszahlung von Entschädigungsansprüchen 

Bei Abgabe des, vom Reisenden ausgefüllten und mit Zangen- oder Stempelabdruck 
der ausgebenden Stelle bestätigten Fahrgastrechte-Formulars und dem dazugehörigen 
Originalfahrausweis bei einer stationären personalbedienten Verkaufsstelle des an dem 
Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen Beförderers erhält der Reisende auf 
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Wunsch den Entschädigungsbetrag ausgezahlt, soweit die Verkaufsstelle zur techni-
schen Abwicklung in der Lage ist und ausreichende Bargeldmittel vorhanden sind. Ein 
vertraglicher Beförderer kann eine Auszahlung auch bei anderen Stellen als eigenen 
Verkaufsstellen vorsehen. In den übrigen Fällen wird der Entschädigungsanspruch un-
ter Beifügung des Fahrgastrechte-Formulars und des Fahrausweises bzw. einer Fahr-
ausweiskopie beim Servicecenter Fahrgastrechte bearbeitet. Entschädigungen für Zeit-
karten der Produktklassen ICE und IC/EC sowie die BahnCard 100 nach den Beförde-
rungsbedingungen der Deutschen Bahn AG bzw. denen des DTV werden ausschließ-
lich beim Servicecenter Fahrgastrechte bearbeitet. Der Anspruch muss innerhalb von 
drei Monaten nach dem Vorfall geltend gemacht werden. 

3.7 Geltendmachung des Anspruchs aus Kundengarantien 

Fahrgäste mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität können zur 
Geltendmachung des Anspruchs auf Entschädigung auch bei einem Ticket-Partner oder 
unter www.brb.de ein unbestätigtes Kundengarantieformular erhalten. Dieses kann dem 
Fahrpersonal übergeben, bei einem Ticket-Partner abgegeben oder an die auf dem 
Formular angegebene Adresse gesendet werden. 
 

4. Schlichtung und nationale Durchsetzungsstellen 

4.1 Schlichtung 

Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen 
kann der Reisende eine geeignete Schlichtungsstelle anrufen. Streitigkeiten liegen z.B. 
vor, wenn zuvor einer Beschwerde des Reisenden in Textform vom vertraglichen Beför-
derer nicht binnen eines Monats abgeholfen wurde. 

4.2 Nationale Durchsetzungsstellen / Eisenbahnbundesamt 

Den Eisenbahnaufsichtsbehörden nach § 5 Abs. 1 a AEG (Allgemeines Eisenbahnge-
setz) obliegt die Bearbeitung von Beschwerden über mutmaßliche Verstöße von Eisen-
bahnen, Reiseveranstaltern und „Fahrkartenverkäufern“ gegen die gesetzlich normier-
ten Fahrgastrechte. Beschwerden können auch an das Eisenbahn-Bundesamt gerichtet 
werden. 
 

5. Haftung und Beschwerden 

5.1 Die Haftung bei Ausfall, Verspätung und Anschlussversäumnis von Zügen bemisst 
sich nach den gesetzlichen Regelungen sowie nach diesen Allgemeinen Beförderungs-
bedingungen. Im Übrigen begründen Abweichungen von Fahrplänen, insbesondere 
durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platz-
mangel keine Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von 
Anschlüssen übernommen. 

5.2 Beschwerden im Zusammenhang mit den gesetzlichen Fahrgastrechten können 
sowohl an die Transdev Service GmbH - BRB, Postfach 10 01 07, 17041 Neubranden-
burg, info@brb.de  als auch an das Eisenbahn-Bundesamt, Heinemannstraße 6, 53175 
Bonn, E-Mail: fahrgastrechte@eba.bund.de gerichtet werden. 
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5.3 Aus anderen Rechtsgründen haftet der Beförderer dem Reisenden grundsätzlich 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; bei Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten (Kardinalpflichten) und der Herbeiführung von Verletzungen des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit auch bei leichter Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten ist die Ersatzpflicht jedoch auf den typischen, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Außer in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung für Sachschäden gegen-
über jedem Reisenden auf einen Höchstbetrag von 1.000 € beschränkt. Die Bestim-
mungen des Haftpflichtgesetzes (HPflG) sowie der Verordnung (EG) Nr. 2021/782 ein-
schließlich ihres Anhangs I (CIV) bleiben im Übrigen unberührt. 

§ 18 Alternatives Streitbeilegungsverfahren 

Zur Beilegung von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen wegen Nichtbeachtung von Fahrgastrechten und Unstimmigkeiten bezüglich 
der Beförderung sind wir zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. Die zuständige Verbraucherschlichtungsstel-
le ist Reise & Verkehr e.V., Fasanenstraße 81, 10623 Berlin unter http://schlichtung-
reise-und-verkehr.de  

§ 19 Verjährung 

(1) Die Verjährung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

(2) Ansprüche aus Fahrgastrechten verjähren nach drei Monaten laut Verordnung 
(EG) Nr. 2021/782. 

(3) Ansprüche aus den freiwilligen Kundengarantien der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH verjähren nach einem Jahr. 

§ 20 Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus den Beförderungsbedingungen 
ergeben, ist der Sitz der Bayerischen Oberlandbahn GmbH, soweit gesetzlich zulässig. 
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Anhang 1 

 
Anwendungsbereich der Allgemeinen Beförderungsbedingungen 

der Bayerischen Oberlandbahn GmbH 
 

Die vorliegenden Bestimmungen finden Anwendung auf den folgenden  

Kursbuchstrecken (KBS): 

 

KBS Linienverlauf Netz 

955 München Hbf. – München Harras- Holzkirchen – Bayrisch-
zell 

Oberland 

956 München Hbf. – München Harras – Holzkirchen - Lenggries Oberland 

957 München Hbf. – München Harras – Holzkirchen – Tegern-
see 

Oberland 

950 München Hbf. – München Ost – Rosenheim – Kufstein Chiemgau-Inntal 

951 München Hbf. – München Ost – Rosenheim – Salzburg Chiemgau-Inntal 

958 München Hbf. – München Harras – Holzkirchen – Rosen-
heim 

Chiemgau-Inntal 

954 Freilassing - Berchtesgaden Berchtesgaden-
Ruhpolding 

953  Traunstein - Ruhpolding Berchtesgaden-
Ruhpolding 
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